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Zielsetzung:  
Ziel ist es das Risiko der Übertragung von Covid-19 Viren über Tröpfcheninfektion oder 
sonstige Übertragungswege einer infizierten Person auf die Gäste und Mitarbeiter zu 
minimieren bzw. zu vermeiden. Hierzu verweisen wir auf unten genannte Maßnahmen. 
 
Generelle Präventionsmaßnahmen: 
Zu den Präventionsmaßnahmen gehören regelmäßige und gründliche Händehygiene, 
Einhalten des vorgegebenen Mindestabstandes von 1,5 Metern, das Vermeiden von 
Berührungen von Augen, Nase und Mund sowie eine gute Atemhygiene (z.B. beim Niesen 
den Mund mit dem gebeugten Ellenbogen oder einem Taschentuch komplett bedecken). In 
öffentlichen Bereichen kann das Reinigen und Desinfizieren häufig berührter Gegenstände 
und Oberflächen dazu beitragen das Infektionsrisiko zu verringern.  
Jeder Mitarbeiter muss diese, von der WHO empfohlenen grundlegenden 
Schutzmaßnahmen gegen COVID-19 strikt einhalten und den Rat befolgen, zu Hause zu 
bleiben und einen Arzt aufzusuchen wenn Symptome vorliegen, die auf eine Ansteckung 
schließen lassen.  
 
Allgemeine Anforderungen an betriebliche Hygienekonzepte  
 
Die Einhaltung der Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes SH in der 
jeweils geltenden Fassung ist sichergestellt.  
 
Es gilt die Kontaktbeschränkung wie folgt: Die Gästezahl an einzelnen Tischen, sowie bei 
Übernachtungen „nicht alleine“ bezieht sich auf §2 der Corona-BekämpfungsVO. Laut 
Kontaktbeschränkung nach §2 der Corona-BekämpfungsVO gilt kein Kontaktverbot für 
Reisen zu oder für Zusammenkommen von Ehegatten, Geschiedenen, eingetragenen 
Lebenspartnern, Lebensgefährten, Geschwistern und in gerader Linie Verwandten. Die 
Teilnehmerzahl eines solchen Zusammenkommens im privaten Raum sowie entsprechender 
Zusammenkünfte im öffentlichen Raum darf insgesamt zehn Personen nicht übersteigen. 
Ausnahmsweise ist bei Haushalten mit mehr als zehn Personen die Zahl der tatsächlichen 
Mitglieder des Haushalts maßgeblich. 
 
Die Gäste und Kunden werden über Zutrittsbeschränkungen und/oder -steuerung gelenkt 
sowie über Hygiene- und Abstandsregelungen (Abstand halten, Husten- und Niesetikette, 
Händewaschen, nicht ins Gesicht fassen, Desinfektionsmittel nutzen) und das eigene 
betriebliche Hygienekonzept durch geeignete, gut sichtbare Hinweise informiert.  
 
Es werden ausreichend Möglichkeiten zur Einhaltung der Händehygiene (Handwaschplätze 
und Desinfektionsstationen), die die Gäste gut erreichen und nutzen können, ohne dass es 
zu Ansammlungen kommt, zur Verfügung gestellt. Oberflächen, die häufig von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gästen und Kunden berührt werden, werden regelmäßig 
zu gereinigt.  
 
Die Personaleinsatzplanung erfolgt so, dass die Infektionsgefahr möglichst niedrig ist und die 
geltenden Hygiene- und Schutzregeln so weit wie möglich eingehalten werden.  
 
Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenschulungen werden durchgeführt, damit sie u.a. wissen: wie 
schütze ich mich selbst, wie schütze ich meine Kollegen und Kolleginnen und Gäste/Kunden, 
wie vermeide ich Infektionsgefahren, wie gehe ich mit Kunden verschiedener Altersgruppen 
um (Kinder, ältere Menschen, Menschen, die zu Risikogruppen zählen), wie weise ich Gäste 
und Kunden auf die allgemeinen Verhaltensregeln und auf das betriebliche Hygienekonzept 
hin, wie verhalte ich mich, wenn ich von einem Infektionsfall im Betrieb erfahre?  
 
Für den Fall einer infizierten Person im Betrieb werden die Meldewege nach 
Infektionsschutzgesetz eingehalten. Es wird unmittelbar das Gesundheitsamt informiert 
(Gesundheitsamt Kiel Telefon 0431/901-4206 Email: gesundheitsamt@kiel.de), wir holen 
Informationen von betroffenem Personal, Kunden, Gästen ein, sperren betroffene 



Maritim Hotel Bellevue Kiel, Bismarckallee 2, 24105 Kiel     
Hygienekonzept, Stand 14. August 2020, Seite 2 

 

Räumlichkeiten) und stimmen uns mit dem Gesundheitsamt ab, wie die Abreise von 
(infizierten) Gästen und Kunden in zu regeln ist.  
 
Für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit unmittelbarem Gästekontakt (unter 1,5m 
Abstand oder ohne ausreichenden Plexiglasschutz) halten sich an die Abstandsregeln, z.B. 
durch die Verwendung von Servierwagen oder tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
 
Um in der Gastronomie und im Veranstaltungsbereich den Gästefluss mit Sitzplätzen im 
Innen- und/oder Außenbereich zu steuern, besteht eine Anmelde- bzw. Reservierungspflicht, 
und zwar unter Angabe von Namen, Anschrift und soweit vorhanden Telefonnummer und E-
Mail-Adresse, um im Infektionsfall Kontakte nachverfolgen zu können. Bei Spontanbesuchen 
ist eine Anmeldung bei Ankunft ausreichend. Es wurden Steuerungsmöglichkeiten entwickelt, 
die den Begegnungsverkehr zwischen den Gästen vermeiden.  
 
Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 
Der Mindestabstand von 1,5m zwischen den besetzten Stühlen von einem Tisch zu den 
besetzten Stühlen des nächsten Tisches ist gewährleistet. Das gilt für den Innen- und 
Außenbereich. Bei Einsatz von geeigneten physischen Barrieren (z.B. Plexiglaswänden), die 
die Länge/Breite der Tische ausreichend abdecken und hoch genug sind, um direkte 
Tröpfcheninfektion zwischen den Tischen zu vermeiden, betragen die Abstände zwischen 
den besetzten Stühlen an den Tischen auch weniger als 1,5m. Die Zahl der gleichzeitig 
anwesenden/bewirteten Gäste überschreitet 50 Personen nicht, bis der zuständigen Behörde 
ein Hygienekonzept angezeigt wurde, in dem dargelegt wird, dass Abstands- und 
Hygieneregeln (insbesondere in den Toilettenanlagen) auch bei Betrieb mit mehr als 50 
Gästen gleichzeitig umgesetzt werden können.  
 
Eine Sperrstunde für die Gastronomie besteht nicht. 
 
Die Mitarbeiter*innen vor Ort lassen keinen übermäßigen Alkoholkonsum zu.  
 
Buffets sind erlaubt.  
 
Gegenständen zur gemeinsamen Nutzung durch die Gäste (Speisekarten, Tabletts, 
Servietten, Menagen etc.) werden ein auf ein Minimum reduziert und eine desinfizierende 
Reinigung ist zugänglich.  
 
Die Räumlichkeiten, in denen sich Gäste oder Mitarbeiter aufhalten, werden regelmäßig 
gelüftet (Frischluftzufuhr).  
 
Für die Benutzung von Gästetoiletten ist eine geeignete Zugangsregelung geschaffen, die 
sich an der Größe des Toilettenraums orientiert. Abstandsregelungen werden eingehalten 
und jedes zweite Urinal ist gesperrt, so dass hier der Mindestabstand eingehalten wird. 
Ferner werden Gästetoiletten in regelmäßigen Abständen gereinigt. Flüssigseife, 
Einmalhandtücher und Desinfektionsspender werden bereitgestellt.  
 
Nur Personen, denen der Kontakt nach § 2 der Corona- BekämpfungsVO des Landes SH in 
der jeweils geltenden Fassung erlaubt ist, dürfen gemeinsam ein Zimmer beziehen und/oder 
gemeinsam an einem Tisch sitzen. Die Gästezahl an einzelnen Tischen, sowie bei 
Übernachtungen „nicht alleine“ bezieht sich auf §2 der Corona-BekämpfungsVO. Laut 
Kontaktbeschränkung nach §2 der Corona-BekämpfungsVO gilt kein Kontaktverbot für 
Reisen zu oder für Zusammenkommen von Ehegatten, Geschiedenen, eingetragenen 
Lebenspartnern, Lebensgefährten, Geschwistern und in gerader Linie Verwandten. Die 
Teilnehmerzahl eines solchen Zusammenkommens im privaten Raum sowie entsprechender 
Zusammenkünfte im öffentlichen Raum darf insgesamt zehn Personen nicht übersteigen. 
Ausnahmsweise ist bei Haushalten mit mehr als zehn Personen die Zahl der tatsächlichen 
Mitglieder des Haushalts maßgeblich. 
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In allen öffentlichen Bereichen (Rezeption, Tagungsräume, Frühstücksraum Restaurant, Bar, 
Außen- und Freizeitbereiche, Sanitärbereiche) werden die Abstands- und Hygieneregeln 
zwischen Mitarbeitern und Gästen und den Gästen untereinander eingehalten.  
 
In den Maschinen zur Reinigung von Glas, Besteck und Porzellan wird bei Spülvorgängen 
eine Temperatur von über 60 Grad Celsius gewährlistet. 
 
Die gleichzeitige Nutzung von Personenaufzügen durch mehrere Personen entsprechend der 
Größe des Aufzugs. Hinweise zur Kontaktbeschränkung gemäß nach § 2 der Corona- 
BekämpfungsVOhängen aus. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen wird empfohlen.  
 
Die Möglichkeit, hoteleigene Schwimmbäder, Saunen, Wellness- und Fitnessbereiche zu 
nutzen, richtet sich der nach der Corona- BekämpfungsVO des Landes SH in der jeweils 
geltenden Fassung. Massagebehandlungen und Beauty-Anwendungen bietet das Hotel 
generell nicht an.  
 
Bei Anreise versichern die Gäste schriftlich, dass sie selbst keine respiratorischen Symptome 
aufweisen oder direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2 infizierten Person hatten. Ebenso 
haben sie zu versichern, im Falle einer nachgewiesenen Ansteckung während ihres 
Aufenthalts umgehend die Rückreise nach Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamts an 
ihren Erstwohnsitz anzutreten und Kosten und Organisation hierfür selbst zu übernehmen. 
 
Anforderungen an betriebliche Hygienekonzepte insbesondere den Sauna- Fitness 
und Schwimmbadbereich 
 
Es gelten alle Punkte der Allgemeinen Anforderungen an betriebliche Hygienekonzepte, 
weswegen die einzelnen Punkte (Gästeregistrierung, Gästesteuerung usw.) hier nicht 
nochmals aufgeführt werden. 
 
Entsprechend gilt auch für die Nutzung der Saunakabine und des Schwimmbadbeckens, 
dass nur Personen, denen der Kontakt nach § 2 der Corona- BekämpfungsVO des Landes 
SH in der jeweils geltenden Fassung erlaubt ist, die Saunakabine oder das 
Schwimmbadbecken gemeinsam nutzen dürfen. Die Gästezahl bezieht sich auf §2 der 
Corona-BekämpfungsVO. Laut Kontaktbeschränkung nach §2 der Corona-BekämpfungsVO 
gilt kein Kontaktverbot für Reisen zu oder für Zusammenkommen von Ehegatten, 
Geschiedenen, eingetragenen Lebenspartnern, Lebensgefährten, Geschwistern und in 
gerader Linie Verwandten. Die Teilnehmerzahl eines solchen Zusammenkommens im 
privaten Raum sowie entsprechender Zusammenkünfte im öffentlichen Raum darf insgesamt 
zehn Personen nicht übersteigen. Ausnahmsweise ist bei Haushalten mit mehr als zehn 
Personen die Zahl der tatsächlichen Mitglieder des Haushalts maßgeblich. 
 
Anforderungen an betriebliche Hygienekonzepte insbesondere bei Veranstaltungen 
 
Die Veranstaltungsabläufe sind im Vorfeld genau festgelegt, einschließlich deren Uhrzeiten. 
Diese Abläufe werden vorab den Beschäftigten übermittelt, die diese bedienen. 
 
Es gelten für den Veranstaltungstag die jeweils zutreffende Landesverordnung betreffend der 
Teilnehmerzahlen. So dürfen aktuell beispielsweise Veranstaltungen mit Gruppenaktivitäten 
ohne dauerhafte Sitzplätze sind nun mit bis zu 150 außerhalb und weiterhin mit 50 Personen 
innerhalb geschlossener Räume stattfinden.Veranstaltungen mit Marktcharakter wie etwa 
Messen sind draußen mit bis zu 500 Personen zulässig. Drinnen liegt die Höchstzahl bei 250 
Personen. An Veranstaltungen mit Sitzungscharakter können bis zu 500 Personen außerhalb 
geschlossener Räume und mit bis zu 250 Personen innerhalb geschlossener Räume 
teilnehmen. In privaten Räumen dürfen bis zu 50 Personen an Veranstaltungen teilnehmen, 
draußen sind es 150 Personen. Voraussetzung dafür ist, dass dieselben Voraussetzungen 
erfüllt werden wie für Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit Gruppenaktivitäten ohne 
dauerhafte Sitzplätze. 
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Es gelten alle Punkte der Allgemeinen Anforderungen an betriebliche Hygienekonzepte, 
weswegen die einzelnen Punkte (Gästeregistrierung, Gästesteuerung usw.) hier nicht 
nochmals aufgeführt werden. 
 
Anforderungen an betriebliche Hygienekonzepte insbesondere im Mitarbeiter*innen-
Bereich 
 
Die betrieblichen Abläufe werden so gestaltet, dass zwischen Personen ein Abstand von 
mindestens 1,50 Metern eingehalten wird.  
 
Kann der Abstand nicht eingehalten werden, wird zur Vermeidung der Infektionsübertragung 
eine räumliche Trennung zwischen den jeweiligen Arbeitsplätzen vorgesehen. 
 
Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenschulungen werden durchgeführt, damit sie u.a. wissen: wie 
schütze ich mich selbst, wie schütze ich meine Kollegen und Kolleginnen und Gäste/Kunden, 
wie vermeide ich Infektionsgefahren, wie gehe ich mit Kunden verschiedener Altersgruppen 
um (Kinder, ältere Menschen, Menschen, die zu Risikogruppen zählen), wie weise ich Gäste 
und Kunden auf die allgemeinen Verhaltensregeln und auf das betriebliche Hygienekonzept 
hin, wie verhalte ich mich, wenn ich von einem Infektionsfall im Betrieb erfahre?  
 
Ist bei bestimmten Tätigkeit ein ausreichender Abstand bzw. eine Abtrennung aus 
betriebstechnischen Gründen nicht möglich, werden den beschäftigten Mund-Nase-
Bedeckungen in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt. Die Beschäftigen sind über die 
maximale Verwendung, die maximale Tragedauer sowie die Pflege der Mund-Nase-
bedeckung unterwiesen. 
 
Die Beschäftigten sind über die allgemeinen Hygienemaßnahmen unterwiesen, insbesondere 
über das richtige Händewaschen einschließlich Hautpflege, über die Händedesinfektion 
sowie die Nies- und Hust-Etikette. Die entsprechenden Einrichtungen (Waschbecken, 
hautverträgliche Reinigungsmittel, Einweghandtücher, Hautpflegemittel, ggf. 
Desinfektionsmittel) sind in ausreichender Zahl vorhanden. 
 
Ein direkter Handkontakt zwischen Personen wird vermieden. 
 
Arbeits-, Sanitär- und Pausenräume werden regelmäßig gereinigt und gelüftet. 
Lüftungsanlagen und raumlufttechnische Anlagen werden fachkundig betrieben und deren 
Filter regelmäßig gereinigt bzw. getauscht. 
 
Benötigte Schutzausrüstung wird bei Bedarf den Beschäftigen bereitgestellt und deren 
Reinigung und hygienegerechte Aufbewahrung sichergestellt. 
 
Soweit möglich werden Werkzeuge und Arbeitsmittel personenbezogen bereitgestellt. Falls 
mehrere Personen nacheinander ein Werkzeug bzw. ein Arbeitsmittel verwenden, können 
diese die Oberflächen, die berührt werden, vor Gebrauch reinigen und/oder verwenden 
Einweghandschuhe. 
 
Arbeitskleidung wird regelmäßig gereinigt und hygienisch, getrennt von der Alltagskleidung 
aufbewahrt. 
 
Der Zutritt betriebsfremder Personen wird auf ein Minimum beschränkt. Diese werden über 
die einzuhaltenden Maßnahmen unterwiesen. Deren Zutritt und das Verlassen wird 
dokumentiert. 
 
Die Beschäftigten sind unterwiesen, nicht zur Arbeit zu kommen, wenn Sie sich krank fühlen, 
sondern eine ärztliche Abklärung vor einem Wiedereintritt der Arbeit erforderlich ist. Sie sind 
außerdem informiert, dass dann, wenn entsprechende Krankheitssymptome während der 
Arbeitszeit auftreten, die Arbeit umgehend einzustellen ist. 
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Gemäß betrieblichem Pandemieplan wird unmittelbar das Gesundheitsamt informiert 
(Gesundheitsamt Kiel Telefon 0431/901-4206 Email: gesundheitsamt@kiel.de), wir holen 
Informationen von betroffenem Personal, Kunden, Gästen ein, sperren betroffene 
Räumlichkeiten) und stimmen uns mit dem Gesundheitsamt ab, wie die Abreise von 
(infizierten) Gästen und Kunden in zu regeln ist.  
 
Die Beschäftigten sind über die Wichtigkeit der Maßnahmen informiert, auch darüber, diese 
unbedingt im eigenen Interesse und aus Kollegialität einzuhalten. 
 
Die Beschäftigten sind unterwiesen, wie Kunden angesprochen werden sollen, die die 
erforderlichen Abstände nicht einhalten oder gereizt/aggressiv reagieren. 
 
Hinweise an Kunden und Gäste sind gegeben, dass Hygiene und Abstandregeln einzuhalten 
sind. 
 
Die Beschäftigten sind unterwiesen über die Art und Weise der Infektionsübertragung und die 
vom Betrieb ergriffenen Schutzmaßnahmen. 
 
Den Beschäftigten wird eine Beratung durch den Betriebsarzt bzw. arbeitsmedizinische 
Vorsorge ermöglicht und sie sind hierüber informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 


